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von Gruftarkaden umgebenen Hofe (Fig. 122 bis 124). Gegenüber dem Hauptportal werden die

Arkaden durch den Kapellenbau, mit dem die Sakril’rei und der Verfammlungsraum für die Leid-
tragenden in Verbindung Heben, unterbrochen. Durch die rechts und links von der Kapelle ge—

legenen Durchfahrtsbogen gelangt man nach dem Leichenhaufe und nach dem Leichenfelde.

Das Leichenhaus iii mit der Sakriltei und dem

Verfammlungsraume durch gefehloffene Gänge

verbunden (fiehe Fig. 46 bis 50, S. 70).

Das ganze Gräberfeld il‘r von einer 2!!!

hohen Mauer umfchlol'fen und weiß eine mehr

parkartige Anlage auf, in unregelmäl'sige Felder-

gruppen geteilt, mit gewundenen Wegen ver-

[eben und mit Bäumen bepflanzt. Die letzteren

verdecken die Maffengräberflächen. Die Grab-

arten können in zwei Gruppen gefchieden wer-

den, nämlich: (1) diejenigen in den Reihen der

allgemeinen Begräbnisflzätten und h) die außer-

halb der Reihen, in Rabattengräbern und Grüf-

ten befindlichen. Die Grüfte (96 an der Zahl)

find in dem hohen Sockel der Gruftarkaden.
in denen die Grabdenkmäler aufgefiellt find, an—

geordnet. Der Sockel, der diel'e Familiengrüfte

beherbergt, ifi als Kolumbarienwand ausgebildet.

Die Grüfte (Fig. 119“) werden durch 45 cm

Itarke Scheidewände, den Kolonnadenl'äulen ent-

fprechend, voneinander getrennt und oben durch

ein einen halben Stein fiarkes Backlteingewölbe

mit Afphaltanfirich bedeckt. jedes Gewölbe iii
auf eine Länge von 75 cm, von der Rückwand

der Kolonnade aus gerechnet, auf einen ganzen

Stein zur Aufnahme des Denkmales verflärkt.

Die Kolumbarienkammern für zwei Perfonen

werden durch ein einen halben Stein fiarkes

Backfteinwändchen, welches unter Belageifen-

balken des Gewölbes eingezogen iii, in 2 Kolum-
barienzellen geteilt. jede diel'er Zellen wird

nach der Beifetzung des Sarges zuerfi durch

eine einen Ziegel fiarke Wand vermauert und

dann durch eine eiferne, in einen Winkeleifen-

rahmen einfchlagende, mit einer Gedenktafel

verfehene Tür luftdicht verfehloffen (Fig. 120").
Kammern, welche zur Aufnahme von 3 Särgen

beftimmt find, werden durch zwei dünne, parallel

der Stirnfläche angeordnete Backfieinwändchen

in 3 Einzelzellen geteilt; die Oeffnung wird erfl

nach dem Ausfüllen der Kammer verfehloffen.

Im Falle der Beifetzung von 4 Särgen
(Fig. 121 “) wird die Kammer, deren Gröfse in

allen drei befprochenen Fällen die gleiche iii und
Vom Friedhoi zu Karlsruhe 74)_ deren Querfchnitt 2,45 >< 2,10 m groß iii, mit

einem Vorraum verfehen, und der übrige Raum

durch eine lotrechte und eine wagrechte Backfteinwand in 4 Einzelzellen geteilt. Die letzteren

werden nach der Beifetzung der Särge mit Steinplatten gefehlol'l'en und vorn zugemauert. Der

Vorraum wird nach dem Ausfüllen der ganzen Kammer, deren Raum hier am meiden ausgenutzt

wird und deren Anordnung fehr empfehlenswert iii, nur mit einer Eifentür verfehlolfen. Beifer

wäre es, der vollfländigen Dichtigkeit wegen, auch den Vorraum zuerft mit einer Backfteinwand

zu vermauern; dann wäre der Verl'chlufs doppelt.

Bezüglich der Leichenhallen fei auf Art. 76 (S. 71) verwiefen.
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Totenzelle für 4 Särge.


